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Beschlussantrag: 
 
Zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens beschließt der Gemeinderat: 
 
1. Der Bebauungsplan „Sondergebiet Freiflächenphotovoltaikanlage Kornberg“ wird nach § 2 Abs. 

1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt.  
 
2. Maßgebend für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die beigefügte Übersichtskarte 

(Anlage 1). 
 
3. Die Kosten (Planungs- und evtl. Ausgleichsleistungen, Gutachten, bauliche Maßnahmen, u. ä.) 

sind vom Antragssteller zu übernehmen. Ebenso evtl. nicht durch Beiträge gedeckte 
Erschließungskosten. 

 
4. Die Verwaltung wird ermächtigt in Abstimmung mit dem Antragssteller ein geeignetes Büro mit 

der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens zu beauftragen.  
 

5. Die Verwaltung wird beauftragt zu einem späteren Zeitpunkt einen städtebaulichen Vertrag mit 
dem Antragssteller abzuschließen. 

 
  



Begründung: 
 
1. Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans: 
Für einen Bereich nördlich der Ortschaft Kornberg liegt ein Antrag für die Aufstellung eines 
Bebauungsplans vor. 
 
2. Ziele und Zwecke der Planung 
Das Planungsgebiet umfasst die nördlich von Kornberg gelegenen Flste. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100 101, 102 und 105 der Gemarkung Oberrot, Flur 5 (Kornberg). Es liegt in den 
Gewannen Kleinfeld, Steinäcker, Hölzleswald, unmittelbar östlich der Straße von Kornberg nach 
Sittenhardt und umfasst eine Fläche von ca. 7,36 ha. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Freiflächenphotovoltaikanlage Kornberg“ 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung dieser Anlage geschaffen 
werden. 
 
3. Vorbereitende Bauleitplanung 
Das Planungsgebiet ist im rechtwirksamen Flächennutzungsplan (FNP) als landwirtschaftliche 
Fläche ausgewiesen. Der FNP des Gemeindeverwaltungsverbands Limpurger Land wird im 
Parallelverfahren geändert. 
 
4. Weiteres Vorgehen 
Die Zustimmungserklärungen der Grundstückeigentümer liegen vor. 
 
Eine Kostenübernahmeerklärung des Antragsstellers für die im Zuge des Verfahrens anfallenden 
Planungskosten usw. liegt grundsätzlich vor. 
 
Ein/e Vertreter/in des Investors wird an der Sitzung per Webex teilnehmen. 
Auf die beil. Infos zum Projekt (Anlage 2) wird verwiesen. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird daher vorgeschlagen wie angeführt zu beschließen. 

 
Weitere Informationen erfolgen mündlich. 

 
 
Aufgestellt: 
Oberrot, 8. September 2021 
 
Gez. Kautz     Gez. Bullinger 

Bürgermeister 
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